
zwei Wochen unmittelbar Rechtsprechung aus. Die Teilnahme einer 
die Zahl der Berufsrichter - etwa 1200 - um das Vielfache über
steigenden Zahl von Schöffen an der Rechtsprechung ist beredter ARTIKEL 96 
Ausdruck der wachsenden Einheit von Volk und Rechtspflege. Zu
gleich entspricht die Synthese aus den fundierten Rechtskenntnissen 
der Berufsrichter und den Erfahrungen und Kenntnissen der aus den 
verschiedenen gesellschaftlichen Arbeits- und Lebensbereichen 
kommenden Schöffen dem Erfordernis qualifizierter richterlicher 
Tätigkeit.
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